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Die Kinder- und Jugendarbeit im Ev. Kirchenkreis Münster hat zur Auf-
gabe, jungen Menschen nahezubringen, was Jesus Christus für sie be-
deuten kann, ihnen konkrete Hilfe und geistlich-seelischen Beistand zu
geben, sich den Anforderungen der Zeit stellen zu können und sich in
altersgerechter Freizeitgestaltung in christlicher Gemeinschaft zu üben.

Die Kinder- und Jugendarbeit im Ev. Kirchenkreis Münster wird gemeinsam getragen von den
Gemeinden, Diensten, Einrichtungen, Verbänden und dem Kirchenkreis. Sie wird durchgeführt
in Gottesdiensten, in der Gruppen- und Projektarbeit, in Seminaren und auf Tagungen und
Freizeiten sowie in der offenen Arbeit.
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen den Ortsgemeinden und den funktionalen
Diensten.  Anzustreben ist eine enge Orts- und Gemeindebindung, um Angebote zur
Identifikation für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Dies setzt ein hohes Maß an Fachlichkeit
und Abstimmung voraus.
Die fachliche Verantwortung für die gesamte kreiskirchliche Kinder- und Jugendarbeit trägt
der Synodale Jugendausschuß, der die Arbeit programmatisch entwickelt und koordiniert.
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Aus seiner Mitte wählt der Synodale Jugendausschuss eine/n
Vorsitzende/n und seinen/ihre StellvertreterIn.

Jugendliche unter 18 Jahren können Mitglieder im Synodalen Jugendauschuss sein.

kommunalen und kirchlichen Stellen, vergibt die
kreiskirchlichen Fördermittel, wirkt bei der Anstellung
von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mit und berichtet regelmäßig dem
Kreissynodalvorstand über seine Arbeit.
Er ist zugleich Berichtsausschuß für die Kinder- und
Jugendarbeit in allen Gemeinden, Einrichtungen und
Diensten des Kirchenkreises.
In enger Zusammenarbeit mit den Jugendreferentinnen
und Jugendreferenten des Synodalen Jugendpfarramtes
entwickelt der Synodale Jugendausschuß praxisnahe
Programme und aktuelle Konzepte der Kinder- und
Jugendarbeit.
Des weiteren ist eine enge Verzahnung mit dem/der
Beauftragten für die Konfirmandenarbeit und dem
Schulreferat anzustreben.

1.1. Der Synodale Jugendpfarrer/die
Synodale Jugendpfarrerin
Er/Sie wird von der Synode gewählt und hält die
Verbindung zwischen der Synode, dem Synodalen
Jugendausschuß, den Gemeinden, Ämtern und Werken
und dem Synodalen
Jugendpfarramt. Er/Sie berichtet in Abständen dem
Kreissynodalvorstand über die Entwicklungen in der
Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis und ist
Dienstvorgesetzte/r des Geschäftsführers bzw. der
Geschäftsführerin des ev. Jugendpfarramtes.

1.2. Der Synodale Jugendausschuss
Der Synodale Jugendausschuß tagt als ständiger
Ausschuß zu allen Fragen evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis. Er berät
hierzu den Kreissynodalvorstand  und die Kreissynode.
Er initiiert Aktivitäten auf Gemeinde- und
Kirchenkreisebene, begleitet die fachliche und
jugendpolitische Vertretung in Zusammenarbeit mit
dem Kreissynodalvorstand gegenüber staatlichen,

1 zuständigkeiten
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Bei der Berufung in den Synodalen
Jugendausschuß sollen berücksich-
tigt werden:

• drei VertreterInnen aus der
  gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit
• drei JugendpresbyterInnen
• ein/e VertreterIn aus der offenen
  Arbeit im Kirchenkreis
• je ein/e VertreterIn der Werke
  und Verbände
• der Jugendpfarrer/die Jugendpfarrerin
• der Geschäftsführer/die Geschäfts-
  führerin des ev. Jugendpfarramtes
• der/die Beauftragte für den Konfirman-
  denunterricht
• ein Mitglied aus dem Kreissynodalvorstand.
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Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Jugendpfarramt werden vom Kirchenkreis angestellt.
Sie haben eine abgestimmte Zuordnung zu den
Gemeinden und begleiten dort die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und schulen ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auf Vorschlag des Strukturausschusses (Finanzsynode
des Kirchenkreises Münster vom 01.12.1999) entwickelt
das Jugendpfarramt sein Handlungsprogramm nach
Absprachen mit den Gemeinden in Form des sog.
„Kreismodells” (Grafik siehe Anlage). Hierbei wird
die größtmögliche Gemeindenähe angestrebt unter
Berücksichtigung kreiskirchlicher Notwendigkeiten
(z.B. Gremienarbeit und Außenvertretungen).

1.3. Das Synodale Jugendpfarramt
Die fachliche Begleitung für die Kinder- und
Jugendarbeit des Kirchenkreises obliegt dem
Jugendpfarramt.
Es wird geleitet von dem/der Synodalen
JugendpfarrerIn und von dem/der GeschäftsführerIn.
Auf der operativen Ebene agiert der/die
GeschäftsführerIn in Koordination mit den
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Er/Sie ist der/die Dienstvorgesetzte der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der
Kreissynodalvorstand  beruft auf Vorschlag des
Jugendpfarramtes eine/n StellvertreterIn des
Geschäftsführers bzw. der Geschäftsführerin.
Gemeinsame Aufgaben des Jugendpfarramtes sind
u.a.:
- Zielgenaue Verabredungen mit den Kirchengemeinden
- Konzeptentwicklung der kreiskirchlichen und
  gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Regelmäßige Dienstbesprechungen und Klausur-
  tagungen
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Die Jugendreferentinnen und Jugendreferenten
entwickeln gemeinsam mit den Verantwortlichen in
den Gemeinden Zielvereinbarungen über die Inhalte,
die für einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren
gemeinsamen umgesetzt werden sollen. Danach können
nach einer ausführlichen Evaluation neue Vereinba-
rungen verabredet werden. Nach Zeiträumen, die
prozesshaft festgelegt werden, können Schwerpunktge-
meinden zu Begleitgemeinden werden und umgekehrt.
Die Gemeinden werden unter besonderer Berück-
sichtigung der Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen (Perspektivwechsel) nach ihren je
individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten begleitet
und befähigt, evangelische Kinder- und Jugendarbeit
(Raum bietend, begleitend, annehmend und offen)
anzubieten und durchzuführen.
Darüber hinaus werden sie gebeten, gemeindliche
Jugendausschüsse als Fachausschüsse einzurichten.

Für die Begleitung, Beratung und den Transfer von
Informationen in die Gemeinden sind die Jugend-
referentinnen und Jugendreferenten zuständig. Die
Gewichtung der Arbeitsintensität in den jeweiligen
Gemeinden, die unterteilt sind in Schwerpunkt-
und Begleitgemeinden, erfolgt nach gemeinsamer
Absprache.
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2.1. Offene Kinder- und Jugendarbeit
Einen Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit im
und Jugendarbeit dar.
Sie wird in zahlreichen Gemeinden durchgeführt und
geleitet durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die von den je- weiligen Gemeinden
angestellt werden. Die haupt-amtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nehmen an den regelmäßigen
Hauptamtlichentreffen teil,
zu denen das Jugendpfarramt einlädt. Die Verantwor-
tung für die offene Arbeit trägt der jeweilige Träger.
Vom Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführerin oder
den Jugendreferentinnen und Jugendreferenten des
ev. Jugendpfarramtes wird eine Fachberatung in
konzeptionellen, finanziellen, politischen und Perso-
nalfragen angeboten.

Im Bereich von Kinder- und Jugendfreizeiten schult
das Jugendpfarramt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Gemeinden und versetzt sie in
die Lage, eigenständige Freizeiten anzubieten. Das
Jugendpfarramt führt in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden und dem Synodalen Jugendausschuß
Freizeiten und Studienfahrten durch. Die Jahresplanung
der Freizeiten des Jugendpfarramtes ist dem Synodalen
Jugendausschuß vorzulegen.
Alle Jugendreferentinnen und Jugendreferenten haben
darüber hinaus eine Zuständigkeit für thematische
Schwerpunkte (wie z.B.: Arbeit mit Mädchen und
jungen Frauen, Arbeit mit Kindern, Jugendhilfeplanung,
Spurensuche, Kulturpädagogik, Neue Medien), deren
Inhalte für die Gemeinden nach Absprache abrufbar
sind.
Außerdem gibt es gemeinsame Aufgaben aller Ju-
gendreferentinnen und Jugendreferenten wie z.B.
Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Seminare, religiöse und kulturelle
Angebote, Tagesveranstaltungen und Tagesfahrten.
Des weiteren entwickelt das Jugendpfarramt in
Absprache mit dem Synodalen Jugendausschuß
praxisrelevante Amtsziele und legt regelmäßig
Jahresberichte vor.
Die Anstellungsträger von hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sorgen für ein
qualifiziertes und breitgefächertes Fortbildungs-
angebot und erarbeiten mit den Betroffenen
Personalentwicklungspläne.
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2.3. Vernetzung und Kooperation
Die Kinder- und Jugendarbeit braucht starke Bünd-
nispartner. Daher hat sie Interesse an einer möglichst
dichten Vernetzung mit allen Impuls- und Entschei-
dungsträgern im kirchlichen und politischen Raum.
Dies gilt sowohl für die lokale Ebene wie für die
kreiskirchliche und die Landesebene.

Die Ordnung wurde von der Synode des Ev. Kirchenkreis Münsters verabschiedet am 29. November 2001.

2.2. Verbandliche Jugendarbeit und
kreiskirchliche Einrichtungen
Die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und
kreiskirchlichen Einrichtungen, z.B. dem
Schulreferat oder dem Diakonischen Werk, wird über
die/den Synodale/n JugendpfarrerIn und den/die
GeschäftsführerIn des ev. Jugendpfarramtes geregelt.

Das Kreismodel l
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